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des Abgeordneten Steffen Zillich (LINKE)
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Senatsverwaltung für Finanzen

Herrn Abgeordneten Steffen Zillich (LINKE)

über
die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

A n t w o r t
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/16150
vom 13. Juli 2023
über Investitionskosten für das Modellprojekt Haus der Statistik

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

Vorbemerkung: Die Schriftliche Anfrage betrifft Sachverhalte, die der Senat nicht aus eigener
Zuständigkeit und Kenntnis beantworten kann. Er ist gleichwohl um eine sachgerechte
Antwort bemüht und hat daher die Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM) um
Stellungnahme gebeten, die bei der nachfolgenden Beantwortung berücksichtigt ist.

1. Wie wurden bei der Ansatzbildung des Zuschusses an die BIM für das Modellprojekt Haus der Statistik (HdS)
die Investitionsmittel für die Herrichtung der Bereiche, die für gemeinwohlorientierte soziokulturelle Nutzungen
vorgesehen sind, berücksichtigt?

Zu 1.: Die verfügbaren Mittel umfassen Maßnahmen zur Sanierung/Herrichtung der
vorhandenen Bausubstanz insgesamt, bei den gemeinwohlorientierten soziokulturellen
Flächen aber nicht den Innenausbau, da dieser durch die Mieterin erfolgt. Gesonderte
Ansätze für gemeinwohlorientierte soziokulturelle Nutzungen einerseits und originäre SILB-
Nutzungen andererseits, wurden im Rahmen des Zuschusses an das SILB nicht gebildet;
Ansätze für Erweiterungsbauten sind in den Mitteln zur Sanierung/Herrichtung der
Bestandsgebäude ebenfalls nicht enthalten.
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2. Inwieweit haben diese Investitionsmittel aus dem Landeshaushalt Einfluss auf die Mietkosten, die für diese
Nutzung zu erheben sind?

Zu 2.: Die Investitionskosten fließen bei der Berechnung der Mindestmiethöhe für die
gemeinwohlorientierten soziokulturellen Nutzungen ein.

Berlin, den 26. Juli 2023

In Vertretung

Tanja Mildenberger
Senatsverwaltung für Finanzen


